
Unbedenklichkeitsbescheinigung

Die Dekontaminationserklärung (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Betreibers dient neben der 
Arbeitssicherheit auch dem Schutz unserer Mitarbeiter, des Spediteurs und der Umwelt vor 
schädlichen Einwirkungen beim Umgang mit gefährlichen Stoffen. Sie dient auch Ihnen zum Schutze 
vor Regressansprüchen. 
Jedes gewerbliche Unternehmen ist zur Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zum Arbeitsschutz 
verpflichtet, die sich z.B. in der Arbeitstättenverordnung (ArbStättV), der Unfallverhütungsvorschriften 
(UVV), der Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) und den Umweltvorschriften widerspiegeln. 

Bei Rücksendung von Geräten schicken Sie diese bitte in einem vorschriftsmäßig gereinigtem 
Zustand (gesundheitlich/umweltunbedenklich) an uns zurück und bestätigen Sie dabei die 
Unbedenklichkeit des eingesetzten Mediums. 
Sollte trotz sorgfältiger Dekontamination bei Substanzen mit giftigen, mikrobiologischen, explosiven, 
radioaktiven oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen dennoch Sicherheitsvorkehrungen 
erforderlich sein, so muss das Sicherheitsdatenblatt im Vorfeld der Sendung an uns gesendet werden. 
Nichtbeachtung der o.g. Hinweise führt zur Durchführung von Maßnahmen, die den sicheren Umgang 
mit der Pumpe bzw. dem Gerät herstellen, zur Ihren Kosten. Wir behalten uns vor, verunreinigte 
Pumpen/Geräte an Sie zur Reinigung zurückzusenden! 

Gegenstand…………………………… Typenbezeichnung………………………… 

Rücksendegrund …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

Hiermit erklären wir, dass 

O der o.g Gegenstand nicht mit gesundheits-  oder umweltgefährdenden 
Stoffen in Berührung kam und dass keine besonderen Sicherheitsvor-

 kehrungen erforderlich sind. 

O der Gegenstand entleert, innen und außen sorgfältig gereinigt und 
dekontaminiert wurde. 

O  Folgende Sicherheitsvorkehrungen sind erforderlich (Sicherheits-
 datenblatt liegt bei): 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Name (leserlich) Unterschrift Datum 




